
 

 

 

STADT ZWIESEL 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Satzung 

zur Änderung der 

Beitrags- und Gebührensatzung zur 

Wasserabgabesatzung (BGS-WAS); 

der Stadt Zwiesel 

vom  12.12.2023 

 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (FN BayRS 2024-1-l) erlässt die Stadt 

Zwiesel durch Beschlussfassung des Stadtrates vom 07. Dezember 2023 folgende Satzung: 

 

§ 1  

Änderung der BGS-WAS 

 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 01.01.1993, zuletzt geändert durch Satzung vom 22.11.2021, wird wie folgt 

geändert:  

 

§ 10 wird wie folgt geändert:  

 

a) Der § 10 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

Bis 31.12.2023 beträgt die Gebühr 2,32 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 

  

b) Der § 10 Abs. 3 wird um die Sätze 2 und 3 ergänzt: 

Ab dem 01.01.2024 wird für die Vorauszahlungen eine Gebühr von 2,32 € pro Kubikmeter 

entnommenen Wassers zugrunde gelegt. Die endgültige Gebührenhöhe wird zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt ermittelt und rückwirkend zum 01.01.2024 festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

Zwiesel, 12.12.2023 

Stadt Zwiesel 

 

gez. 
 

Eppinger 

1. Bürgermeister 

 


